
Ausführungsbestimmungen für das Ausdauerschwimmabzeichen 
 
 
Bezeichnung Schwimmer  
Schwimmer im Sinne dieser Ausführungsbestimmungen sind alle Personen, die das 
Ausdauerschwimmabzeichen erwerben möchten (Prüflinge) ungeachtet dessen, ob die 
Ausdauerleistung in horizontaler Wasserlage wie im Schwimmen oder in vertikaler Wasserlage 
wie beim Aquajogging im Tiefwasser erbracht wird. 
 
 
Wassertiefen 
Das Ausdauerschwimmabzeichen darf also dort abgenommen werden, wo die Wassertiefe die 
Körpergröße des Prüflings überschreitet (schwimmtiefes Wasser).  
 
 
Allgemeine Bestimmungen 
Jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin wird vor der Abnahme eine ärztliche Untersuchung 
empfohlen. 
Das Ausdauerschwimmabzeichen darf von jedem erworben werden, der die geforderte Leistung 
erbringen kann. 
Die Prüfungsbestimmungen sind grundsätzlich für männliche und weibliche Personen gleich. 
Die Verantwortung für die Einhaltung der Prüfungs- und Ausführungsbestimmungen sowie die 
Sicherheitsmaßnahmen trägt der Prüfer. 
Jede Stufe des Ausdauerschwimmabzeichens muss separat, d. h. an einem anderen Tag 
abgelegt werden. 
Die Prüfungsleistungen müssen ohne Unterbrechung zügig und mit sichtbarem Vortrieb im 
schwimmtiefen Wasser erfüllt werden. Die Leistung ist dann erfüllt, wenn der Prüfling ohne fremde 
Hilfe das Wasser verlassen hat. 
Wassertemperaturen unter 18 Grad Celsius sind für die Prüfungsabnahme nicht geeignet. 
Neben den allgemein gültigen Baderegeln sind auf die örtlichen Gegebenheiten hinzuweisen, 
z. B. Gezeiten, Strömungen, etc. 
Nur die beurkundete Prüfung berechtigt zum Tragen der Abzeichen. 
 
 
Abnahmeberechtigung 
Berechtigt zur Abnahme sind  
• Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Schwimmvereinen und –abteilungen, die Inhaber  

des Sportassistenten, Übungsleiter, Fachübungsleiter, Jugendleiter- oder 
Kampfrichterausweises oder einer Trainerlizenz sind  

• außerdem bewährte Schwimmausbilder (letztere nur im Auftrag und im Bereich ihres Vereins) 
• Inhaber des Lehrscheins der DLRG, Inhaber des silbernen Rettungsschwimmabzeichens der 

DLRG und der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes; im Sport ausgebildete Lehrer, die 
Unterricht an Hochschulen und Schulen erteilen; Personen die über die Abnahmeberechtigung 
des Sportabzeichens (inkl. Schwimmbedingungen) verfügen 

• Staatlich geprüfte Schwimmlehrer, Schwimmmeister und Fachangestellte für Badbetriebe; 
Fachsportlehrer Schwimmen der uniformierten Verbände. 

 
 
Ausstellung der Urkunden 
Die Leistungen sind vom Prüfer einzeln auf der Urkunde zu bestätigen. Die Urkunden müssen den 
Stempel der ausstellenden Institution, das Datum und den Namen des Prüfers tragen. Eine 
Prüfernummer ist nicht erforderlich! 
 



 
Preise 
Der Preis für die repräsentative vierfarbige DIN A 4 Urkunde beträgt € 0,50. 
Der Stoffaufnäher für jede Stufe beträgt € 1,00. Versandkosten betragen € 3,00. 
 
Den Verkaufspreis können die Vereine gemäß ihres Aufwandes selbst bestimmen, empfohlen wird 
seitens des Schwimmverbandes NRW ein Höchstpreis von € 5,00 für Urkunde und ein Abzeichen. 
 
Bestellung  
Ein Bestellformular finden Sie im Internet auf der Homepage des Schwimmverbandes NRW unter: 
www.swimpool.de. oder kann telefonisch unter 0203/7381634 in der Geschäftsstelle des 
Schwimmverbandes NRW angefordert werden. 
 
Bestellungen mit Einzugsermächtigung sind zu richten unter genauer Angabe von Art und Anzahl 
der gewünschten Abzeichen/Urkunde an den: 
Schwimmverband NRW, Postfach, 10 15 54, 47014 Duisburg, FAX 0203/7381631 
 
 
 
 
Rechte  
Das Bayerische Ausdauer-Schwimmabzeichen ist seit 24. Juli 2002 beim Deutschen Patent- und 
Markenamt München als Wort- / Bildmarke angemeldet und in das Verzeichnis der Waren- 
Dienstleistungen aufgenommen worden. Das Abzeichen ist somit für den Bayerischen 
Schwimmverband geschützt.  
 
Mit Vereinbarung vom Juni 2005 hat der Schwimmverband NRW das Einverständnis des 
Bayrischen Schwimmverbandes ebenfalls das Ausdauerschwimmabzeichen mit der Wort- und 
Bildmarke: swimpool – Schwimmverband NRW zu nutzen. 
 
 
 
 
 
Schwimmverband NRW 
Sportreferent 
Peter Freyer 
Postfach 10 14 54 
47014 Duisburg 
 
Tel. 0203/7381633 
Mail: p.freyer@swimpool.de 
 
 
Stand 03.12.2005 
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